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Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Maßnahmen  zum Schutz,  zur Pflege und  zur  Entwicklung von  Boden,  Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Anpflanzen  von  Bäumen und  Sträuchern und  sonstige  Bepflanzungen - Bindungen für
die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Anhang zu den textlichen Festsetzungen
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Entwurf

Die Pflanzdichte der Sträucher ist mit 1,5 x 1,5 m vorzusehen.

Flächen  mit  der  Pflicht  zum  Anpflanzen  von  Bäumen und  Sträuchern auf öffent-
lichem Grund (Pflanzfläche M3):
Bei der Pflanzung sind folgende Arten zu verwenden:
                     Kornelkirsche (Cornus mas)
                     Gemeine Hasel (Corylus avellana)
                     Schlehe (Prunus spinosa)
                     Hundsrose (Rosa canina)
                     Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)
                     Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
                     Felsenbirne (Amelanchier ovalis)
                     Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
                     Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus Europaeus)

Gemäß § 31 (1) BauGB  dürfen die mit GH  festgesetzten  maximalen Gebäudehöhen auf
max. 10% der überbaubaren Grundstücksfläche in den  Industriegebieten GI N3 bis GI N5
bis zu einer Höhe von maximal 22 m ausnahmsweise überschritten werden.

Anfallendes Niederschlagswasser von Dächern und nicht befahrbaren befestigten Flächen
ist auf geeigneten Flächen zu versickern.

Für  technisch  erforderliche  Bauteile, die beim  Gebäude sind, kann eine  Überschreitung
der festgesetzten GH gemäß § 31 (1) BauGB ausnahmsweise zugelassen werden. 
Schornsteine bleiben von der Festsetzung der GH unberührt.

Es ist ein  Lärmschutzwall  mit  einer  Höhe  von 5,00 m zu  errichten, gemessen ab Ober-
kante fertig ausgebauter Bewegungsflächen im GI N3 bzw. im Bereich der Stellplätze.

Stellplätze  und  Zufahrten zu diesen  Stellplätzen sind in  wasserdurchlässiger  Bauweise
auszuführen. Ein Abflussbeiwert der Flächen von 0,6 darf nicht überschritten werden.
Ausnahmen  können  zugelassen werden, sofern aus  Gründen des Wasserschutzes eine
zwingende Versiegelung der Fläche erforderlich ist.

Als  Maßnahme  zum  Schutz, zur  Pflege und zur  Entwicklung von  Natur und Landschaft
(§ 9 (1) 20 BauGB)  auf  der  Fläche M1 hat die  Wiederherstellung  von  Sandmagerrasen
zu erfolgen.
Zur  Aushagerung  des  Magerrasens  hat eine  2-schürige  Mahd in den  ersten  5 Jahren
unter  Abtransport des  Mahdgutes zu erfolgen (1. Mahd: Ende Juni/ Anfang Juli; 2. Mahd:
Ende August).
Nach 5 Jahren ist eine  einschürige  Mahd nach  Fruchtreife (Mitte Juli) dauerhaft zu etab-
lieren.
Eine Pflege durch  Mulchen ist nicht  zulässig; dichte  Streulagen minimieren das  Keimen
von Samen und fördern die Vermehrung von konkurrenzstarken Arten.

Nach  Erweiterung  und  Erhöhung  des  Lärmschutzwalls  ist  innerhalb  der  in  der  Plan-
zeichnung  festgesetzten   Pflanzfläche  M2  eine   Gehölzfläche  aus  standortheimischen
Gehölzen  unter  Einbeziehung  der  sich  westlich  anschließenden  bestehenden Gehölz-
struktur zu entwickeln. 
Es gelten die Empfehlungen im Anhang zu den textlichen Festsetzungen.

Die in der Planzeichnung festgesetzte Pflanzfläche M3 ist als Strauchhecke zu entwickeln
und zu pflegen.  Dafür sind  landschaftsgerechte, überwiegend heimische Gehölze zu ver-
wenden die auf Grund ihrer Wuchshöhe keinen dauerhaften  Pflegeschnitt zur Freihaltung
der querenden Hochspannungstrasse benötigen. 
Es gelten die Empfehlungen im Anhang zu den textlichen Festsetzungen.

Die vorhandenen  Vegetationsstrukturen auf den  Flächen mit  Bindung für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von  Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25b
BauGB) E1 - E4 sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Die im  Anhang zu den textlichen  Festsetzungen formulierten  Behandlungsrichtlinien und
Empfehlungen sind anzuwenden und zu berücksichtigen.

Der   Umgang  mit   wassergefährdenden  Stoffen  ist  nur  auf  versiegelten,  abflusslosen
Flächen möglich. Eine Entsorgung kontaminierter Abwässer ist fachgerecht erforderlich.

Zum  Schutz vor  Schäden durch  Baumaßnahmen, z.B.  durch  Überfahren  mit  Baufahr-
zeugen, Lagern von Materialien etc. sind während der gesamten Bauphase zu erhaltende
Vegetationsbestände rechtzeitig einzufrieden bzw. zu sichern.

Das  Entfernen von Gehölzen ist nur in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29.
Februar zugelassen.
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